
Fachkonferenz Katholische Religionslehre

Konzept
 
zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung in der Sekundarstufe I 

Grundlagen für Leistungsbewertung im Fach Katholische Religionslehre
Grundlage für Grundsätze der Leitungsbewertung sind § 48 SchulG, § 6 APO-SI und Kapitel 3 des 
Kernlehrplans Katholische Religionslehre (Gymnasium Sek I NRW). Katholische Religionslehre wird 
als Fach ohne schriftliche Arbeiten im Sinne der vorgenannten Vorgaben unterrichtet. Daher bildet 
insbesondere Abs. 2 des § 6 APO-SI Grundlage für die Leistungsbewertung:

(2) Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erbrachten mündlichen und praktischen
Leistungen sowie gelegentliche kurze schriftliche Übungen in allen Fächern. Die Leistungen bei der Mitarbeit 
im Unterricht sind bei der Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen Leistungen.

Die Leistungsbewertung/Notengebung im Fach Katholische Religionslehre erfolgt unabhängig von der 
Glaubensentscheidung der Schülerinnen und Schüler, denn die christliche Botschaft ist ein Angebot, 
dessen Annahme auf einer freien Entscheidung beruht. So zielt der Religionsunterricht darauf, eine 
Glaubensentscheidung zu treffen, die aber nicht vorausgesetzt oder gefordert werden kann.
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beziehen sich darauf, inwieweit die im Kernlehrplan 
ausgewiesenen Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenzen) von den 
Schülerinnen und Schülern erreicht wurden. 

Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Mitarbeit“ zählen unter anderem:
 mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zu unterschiedlichen
 Gesprächs- und Diskussionsformen, Kurzreferate, Präsentationen)
 schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Ergebnisse der Arbeit an und mit Texten und 

weiteren Materialien, Ergebnisse von Recherchen, Mindmaps, Protokolle)
 fachspezifische Ergebnisse kreativer Gestaltungen (z.B. Bilder, Videos, Collagen, 

Rollenspiel)
 Dokumentation längerfristiger Lern- und Arbeitsprozesse (Hefte / Mappen, Portfolios, 

Lerntagebücher)
 kurze schriftliche Übungen sowie Beiträge im Prozess eigenverantwortlichen, 

schüleraktiven Handelns (z.B. Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen von Gruppenarbeit 
und projektorientiertem Handeln).

Vereinbarungen
Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden den Schülerinnen und Schülern immer zum 
Schuljahresbeginn, bei Lehrerwechsel auch zum Halbjahresbeginn mitgeteilt. Ein Hinweis darauf wird 
im Kursheft/Klassenbuch vermerkt.
Kriterien der Leistungsbewertung im Zusammenhang mit offenen Arbeitsformen werden den 
Schülerinnen und Schülern grundsätzlich vor deren Beginn transparent gemacht. 

Jede Lehrerin/jeder Lehrer dokumentiert die von den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit 
dem Unterricht erbrachten Leistungen. 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt auf Wunsch der Schülerin / des Schülers kurzfristig, also etwa bis zur 
nächsten Unterrichtsstunde oder innerhalb einer Woche mitgeteilt und erläutert.
Bei Minderleistungen erhalten die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern zusammen mit den 
Halbjahreszeugnissen Individuelle Lern- und Förderempfehlungen. 



Eltern erhalten bei Elternsprechtagen sowie auf Anfrage Gelegenheit, sich über den Leistungsstand ihrer 
Kinder zu informieren und dabei Perspektiven für die weitere Lernentwicklung zu besprechen. 

Regelungen im Einzelnen: 
Die Beurteilung der mündlichen Mitarbeit erfolgt gemäß KLP-KR SI NRW Kapitel 3. Sie erfasst die 
Qualität, die Quantität und die Kontinuität der mündlichen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. 
Für die Bewertung der Leistungen sind sowohl Inhalts- als auch Darstellungsleistungen zu 
berücksichtigen. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch 
Beobachtung während der jeweiligen Schulhalbjahre festgestellt. 

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird die von allen Schülerinnen und Schülern verbindlich zu führende 
Arbeitsmappe (z.B. Heft oder Schnellhefter) regelmäßig, mindestens einmal pro Halbjahr eingesammelt 
und geht in die Benotung ein. Die Arbeitsmappe kann auch in den Jahrgängen 7-9 bewertet werden. Das 
Vorgehen liegt für diese Jahrgangsstufen im Ermessen des Fachlehrers und ist abhängig von den 
jeweiligen Unterrichtsvorhaben und der jeweiligen Konstellation der Lerngruppe. Die Absicht der 
Bewertung des Arbeitsmappen wird den Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Halbjahres 
mitgeteilt. 
In den Jahrgangsstufen 7 bis 9 erstellen die Schülerinnen und Schüler entsprechend den schulinternen 
Lehrplänen durchgeführten Unterrichtsvorhaben zu einem Schwerpunkt eine Präsentation (z.B. Referat, 
Plakat, Ausstellung, Collage) und stellen diese vor.
Für die Bewertung schriftlicher Leistungen sind sowohl Inhalts- als auch Darstellungsleistungen zu 
berücksichtigen. 
Im Religionsunterricht der Sekundarstufe I können wie in allen anderen Fächern schriftliche Übungen 
geschrieben werden. Schriftliche Übungen haben nicht den Rang einer Klassenarbeit, sondern gehen als 
punktuelle Leistungen in die Gesamtbewertung ein. Es gelten die Bestimmungen der APO-SI § 6, 
Absatz 2. 

Verabschiedet von der Fachkonferenz am 29.10.2012


